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Protokoll vom 2. März 2021 
 
 

Zirkulationsbeschluss 

P1 
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Personal 
Verbände, Personalausschüsse, Personalvertretungen 

2021-16 

 Personalkommission - Schaffung - Reglement - Genehmigung 

Ausgangslage 

2019 führte die Gemeindeverwaltung erstmals seit längerer Zeit eine umfassende Mitarbeiten-
denbefragung durch. Die Beteiligung der Mitarbeitenden an der Befragung war erfreulich hoch 
und auch die Resultate zeigten ein mehrheitlich sehr positives Bild, welches letztlich auch mit 
der Verleihung des Swiss Arbeitgeber Awards 2019 gewürdigt wurde. 
 
Gleichwohl zeigten sich verschiedene Punkte mit Verbesserungspotential. Einer dieser Punkte 
stellt den Einbezug der Belegschaft in die Entwicklung der Personalpolitik und in allgemeine 
Personalbelange dar. In der Nachbereitung der Befragung durch das Kader und in verschiede-
nen Austauschrunden mit den Mitarbeitenden stellte sich die Schaffung einer Personalkommis-
sion, wie sie verschiedenste Gemeinden und Städte, aber auch privatwirtschaftliche Unterneh-
men bereits kennen, als zielführende Umsetzung heraus. In der Folge erarbeitete daher eine 
freiwillige Delegation aus der Belegschaft im Austausch mit der Kaderkonferenz die Grundla-
gen, insbesondere ein Reglement, für eine solche Kommission. Dabei wurde auf den Regle-
menten von bestehenden Personalkommissionen in Gemeinden und Städten aufgebaut. 
 
Mit dem vorliegenden Beschluss soll der Schaffung einer Personalkommission zugestimmt und 
das entsprechende Reglement genehmigt werden. 

Grundzüge der Personalkommission 

Die Personalkommission soll aus fünf Mitglieder bestehen, welche von den Mitarbeitenden je-
weils für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt werden. Die Kommission soll in folgenden Fra-
gen ein Mitspracherecht erhalten: generelle Wahl- und Anstellungsbedingungen, Betriebs- und 
Arbeitsorganisation, Dauer und Regelung der Arbeitszeit, Aus- und Weiterbildung der Ange-
stellten, Wohlbefinden und Gesundheit der Angestellten, Sicherheit der Angestellten. Das Mit-
spracherecht umfasst dabei das Informationsrecht, das Vorschlagsrecht und das Vernehmlas-
sungsrecht. 
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Reglement Personalkommission 
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Erwägungen 

Gemäss Art. 49 der Personalverordnung der Gemeinde Rüti steht den Angestellten der Ge-
meinde Rüti das Recht zu, Personalverbände zu gründen und diesen anzugehören. 
 
Gemäss Art. 16 der Gemeindeordnung der Gemeinde Rüti steht dem Gemeinderat die Besor-
gung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten, insbesondere des gesamten Gemeindehaushaltes, 
soweit dafür nicht eine andere Behörde oder die Gemeindeversammlung zuständig ist oder die 
Beschlussfassung durch die Urne erfolgt, sowie der Erlass von Reglementen, welche nicht in 
die Kompetenz der Gemeindeversammlung fallen zu. Somit steht dem Gemeinderat die Kom-
petenz zu, eine Personalkommission zu schaffen und für diese ein entsprechendes Reglement, 
welches ihre Organisation und Einbindung in die Verwaltung sowie ihre Aufgaben und Kompe-
tenzen festlegt, zu erlassen.  

Zirkulationsbeschluss vom 2. März 2021 

1. Per 1. Juli 2021 wird eine Personalkommission geschaffen. 

2. Für die neugeschaffene Personalkommission wird ein Reglement gemäss Erläuterungen 
erlassen. 

3. Die Gemeinderatskanzlei wird mit Durchführung der Wahlen für die Personalkommission 
beauftragt. 

4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Gemeindeschreiber 
- Personaldienst zur zweckdienlichen Information der Mitarbeitenden 
- Gemeinderatskanzlei 
- Rechnungsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 
- Internet „Personalkommission - Schaffung - Reglement - Genehmigung“ 
- Archiv
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